
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

<5f

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

und

der Martinsclub Bremen e.V., Buntentorsteinweg 24-26, 28201 Bremen
wird folgende

Vereinbarung nach § 125 Abs. 1 SGBIX

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Eingliederungshilfeleistungen, welche für erwach-
sene Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung nach § 99 SGB IX in
Verbindung mit § 53 SGB XII und § 2 der Verordnung zu § 60 SGB XII, in der am 31.
Dezember 2019 geltenden Fassung, erbracht werden.

1.2 Die Eingliederungshilfeleistungen werden vom Martinclub Bremen- nachfolgend Leis-
tungserbringer genannt - gemäß § 90 SGB IX in Verbindung mit § 113 Abs. 1 und 2 Nr.
2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 1 und 2 SGB IX im Betreuten Wohnen, erbracht.

1.3 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, Inhalt und Umfang der Leistung, ihrer
Vergütung und ihrer Prüfung. Im Übrigen finden die Regelungen des.Bremischen Lan-
desrahmenvertrages nach § 131 Abs. 1 SGB IX (BremLRV SGB IX) vom 09.08.2019 in
Verbrindung mit seinen Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.

2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht dem rahmenvertraglich fest-
gelegten Leistungstyp Nr. 04: „Betreutes Wohnen für erwachsene Menschen mit geisti-
gen und/oder mehrfachen Behinderungen". Näheres zu Art, Inhalt, Umfang und Qualität
der Leistung ist der beigefügten Leistungstypenbeschreibung (Anlage 1) zu entnehmen.
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2.2 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der
Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-
sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-
schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewähr-
leistet ist.

2.3 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der
Ziffer 5.1 der Leistungstypenbeschreibung, persönlich geeignet ist.

2.4 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes
für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu
beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-
mindestlohns zu vergüten.

2.5 Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten Leistungstyps
Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen.

2.6 Dieser Vereinbarung liegt eine Anzahl von 81 Plätzen zugrunde. Diese sind vorrangig
für bremische Leistungsberechtigte vorzuhalten.

3. Vergütungsvereinbarung

3.1 Für die Zeit ab 01. September 2023 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen nach
Ziffer 2.1 ein Entgelt vereinbart.

3.1.1 Pro Leistungsempfänger
Hilfebedarfs-

gruppe
1
2
3
4
5

Grund-

pauschale
2,72 €
2,72 €
2,72 €
2,72 €
2,72 €

jnd Leistungstag beträgt das Entgelt ab 01. September 2023:
Maßnahme-

pauschale
18,69 €
36,16 €
62,78 €
110,00€
158,02 €

Ergänzungs-
pauschale

Investitions-
betrag
1,43€
1,43€
1,43€
1,43€
1,43€

Gesamt-

entgelt
22,84 €
40,31 €
66,93 €
114,15 €
162,17 €

3.1.2 Bei Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-
grund von Urlaub, Krankheit oder Kuraufenthalt des Leistungsempfängers, wird das Ge-
samtentgelt für bis zu 30 zusammenhängende Abrechnungstage fortgezahlt. Darüber
hinaus nur dann, wenn rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist mit dem zuständigen örtlichen
Eingliederungshilfeträger Einigkeit über die Weiterführung der Entgeltzahlung getroffen
worden ist.

3.1.3 Gemäß § 19 Abs. 6 Brem LRV SGB IX wird bei einer mehr als 4 Wochen andauernden
Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-
grund eines stationären Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes des Leistungsempfängers
eine Vergütung bei Unterbrechung pro Leistungsempfänger und Abwesenheitstag
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gezahlt, die sich
für den Zeitraum ab 1.September 2023

Hilfebedarfs-
gruppe

1
2
3
4
5

Grund-

pauschale
2,04 €
2,04 €
2,04 €
2,04 €
2,04 €

Maßnahme-

pauschale
14,02 €
27,12 €
47,09 €
82,50 €
118,52 €

Ergänzungs-
pauschale

Investitions-
betrag
1,43€
1,43€
1,43€
1,43€
1,43€

Gesamt-

entgelt
17,49 €
30,59 €
50,55 €
85,97 €
121,98 €

Diese Vergütung bei Unterbrechung gilt mit Beginn der 5. Woche bis zum Ende der Ab-
Wesenheit. Aufnahme- und Entlassungstag bei stationärer Krankenversorgung gelten
als volle Leistungstage, so dass der Zeitraum der vorübergehenden Abwesenheit mit
dem Tag nach der Aufnahme beginnt und mit dem Tag vor der Entlassung endet.

3.1.4 Die Grundlagen zur Ermittlung der oben genannten Entgelte sind den Kalkulationsunter-
lagen gemäß Anlage 3 zum BremLRV SGB IX (Anlage 2) zu entnehmen. Ebenfalls Ver-
tragsbestandteil ist die Anlage 4 zum BremLRV SGB IX, die die Grundsätze und das
Verfahren zur Bewertung und Berechnung des Investitionsbetrages nach § 131 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 SGB IX i. V. m. § 125 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 SGB IX regelt.

3.2 Eine Abrechnung der unter Ziffer 3.1 genannten Vergütung ist nur.zulässig, wenn eine
entsprechende Zusicherung der Übernahme der Vergütung des zuständigen Trägers der
Eingliederungshilfe im Einzelfall vorliegt.

4. Prüfungsvereinbarung

Im Rahmen des Verfahrens der Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Leis-
tung nach § 128 SGB IX sind die in § 24 Abs. 3 BremLRV SGB IX geforderten Berichts-
unterlagen gemäß Anlage 6 des BremLRV SGB IX (Berichtsraster Qualitätsprüfung) bis
zum 31. März des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Soziales,
Jugend, Integration und Sport zu übermitteln.

5. Vereinbarungszeitraum

5.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01. September 2023 und wird mit einer Mindestlaufzeit von
12 Monaten auf unbestimmte Zeit geschlossen.

5.2 Zur vollständigen oder teilweisen Änderung oder Aufhebung der. Vereinbarung bedarf
es einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 genannten Min-
destlaufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wo-
chen, die übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens
3 Monaten gekündigt werden.

5.3 Für den Fall, dass Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -Strukturen durch gesetzliche
oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese Verein-
barung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der Anpassung
durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuverhandlung
gelten die bisherigen Regelungen weiter.
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6. Sonstige Regelungen

6.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-
liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des
BremlFG im elektronischen Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer
möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach
dem BremlFG sein.

6.2 Die Anlagen 1 bis 2 sind Bestandteil der Vereinbarung.

6.3 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-
mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien
durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst
nahe kommt. Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen, den 15.09.2023

Die Senatorin für Arbeit, Soziales
Jugend und Integration

^

echt

an

Anlagen: Fax (0
Anlage 1: Leistungstyp Nr. 04 (Anlage 2.4 zum B
Anlage 2: Kalkulationsunterlagen (Anlage 3 zum B
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Leistungstyp Nr. 4

Betreutes Wohnen für erwachsene
Menschen mit geistigen und / oder
mehrfachen Behinderungen

1. Kurzbeschreibung/
Begriff/ Rechts-
grundlage

2. Personenkreis

3. Zielsetzung

Betreutes Wohnen ist ein Leistungsangebot der Eingliederungshilfe gem. §
90 SGB IX in Verb. mit § 113 Abs. 1 und 2 Nr. 2 SGB IX in Verb. mit § 78
Abs. 1 und 2 SGB IX für den Personenkreis der erwachsenen Menschen
mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderungen nach § 99 SGB IX in
Verb. mit § 53 SGB XII und § 2 der Verordnung zu § 60 SGB XII in der am
31. Dezember 2019 geltenden Fassung, die in einer Wohnung oder in einer
Wohngemeinschaft leben und der Förderung und Unterstützung zurTeil-
habe am Leben in der Gemeinschaft bedürfen. Diese Rechtsgrundlage fin-
det Anwendung in der Gestaltung der Leistungen unter den Bedingungen
des Landesrahmenvertrags für das Land Bremen.

Die Unterstützung findet im Wesentlichen entweder in der eigenen Woh-
nung des Menschen mit Behinderung oder in einer Wohnung oder einer
Wohngemeinschaft statt, deren Vermieter auch der Leistungserbringer des
Betreuten Wohnens sein kann.

Betreutes Wohnen können volljährige Menschen mit einer wesentlichen
geistigen und / oder mehrfachen Behinderungen erhalten;

• deren Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft eingeschränkt sind

• die in der Lage sind, einen Teil des Tages und/oder tageweise so-
wie nachts in der Regel ohne persönliche Unterstützung zuleben
und

• deren Teilhabebedarfe mit ambulanten ärztlichen, psychotherapeu-
tischen Behandlungen und nichtärztlichen Therapien nicht ausrei-
chend abgedeckt sind.

Betreutes Wohnen können ebenso pflegebedürftige, volljährige Menschen
mit einer wesentlichen geistigen und / oder mehrfachen Behinderung erhal-
ten, bei denen unter Berücksichtigung von Leistungen der Pflege Teilhabe-
bedarfe am Leben in der Gemeinschaft bestehen.

Das Betreute Wohnen hat für Menschen mit einer geistigen und / oder
mehrfachen Behinderung zum Ziel:

• diese bei der selbstbestimmten Gestaltung ihres Wohn- und Le-
bensraums unter Berücksichtigung sozialraumlicher Aspekte und
bei der Verwirklichung der eigenen Lebensziele zu unterstützen

• deren Autonomie und Selbstverantwortung zu fördern und zu res-
pektieren, die Teilhabe an allgemeinen Angeboten in den Berei-
chen Arbeit, Bildung, Kultur, Freizeit und Gesundheitsförderung an-
zuregen bzw. zu ermöglichen und auf eine Minimierung derAuswir-
kungen der Behinderungen hinzuwirken

• die Inanspruchnahme aller zur Überwindung der behinderungsbe-
dingten Einschränkungen zur Verfügung stehenden Rehabilitati-
onsangebote zu ermöglichen

• die Selbsthilfemöglichkeiten zu starken bzw. eine Stabilisierung der
Lebenssituation zu erreichen und ihn im Sinne der besonderen
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4. Leistungen

4.1. Unterkunft und Ver-
pflegung

4.2. Art, Inhalt und Um-
fang der Leistun-

gen

4.3 Direkte personen-
bezogene Leistun-
gen

4.4 Indirekte personen-
bezogene Leistun-
gen

4.5 Sonstige Leistun-
gen

Aufgabe der Eingliederungshilfe, soweit wie möglich, unabhängig
von Unterstützungsmaßnahmen zu machen.

Bei der Entwicklung der Möglichkeiten der sozialen Teilhabe sind sowohl
die hemmenden, als auch die fördernden umwelt- und personenbezogenen
Faktoren und ihre Wechselwirkungen zu berücksichtigen.

Unterkunft und Verpflegung sind nicht Leistungsbestandteil des Betreuten
Wohnens.

Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Leistungsberechtigte des
Betreuten Wohnens bei entsprechender Bedarfslage Leistungen der Hilfe
zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbs-
minderung nach SGB XII oder Leistungen der Grundsicherung für erwerbs-
fähige Arbeitssuchende nach SGB II.

Die personenbezogenen Leistungen orientieren sich am im Rahmen des
Gesamtplanes nach § 121SGB IX und an dem im Begutachtungsverfahren
(HMBW) festgestellten individuellen Hilfebedarf. Inhalt, Umfang und deren
zeitliche Organisation werden im Einzelfall auf der Grundlage der jeweiligen
Begutachtung geplant. Die Leistungen sind einzelfallbezogen bedarfsge-
recht zu erbringen. Sie werden tagsüber an allen Wochentagen, einschließ-
lich der Wochenenden und der Feiertage angeboten.

Die pädagogischen und psychosozialen Leistungen werden als Beratung,
Begleitung und Unterstützung, Erschließung von Hilfen im sozialen Umfeld,
Anleitung, stellvertretende Ausführung und zielgerichtete Förderung reget-
mäßig im Rahmen des begutachteten Unterstützungsinhaltes und Unter-
stützungsumfanges erbracht und überprüft. Die Hilfen können individuell o-
der im Rahmen von Gruppenangeboten geleistet werden.

Bei gravierenden Veränderungen, die Einfluss auf die Ziel- und Maßnahme-
Planung in der Gesamtplanung haben, ist der zuständige Sozialhilfeträger
umgehend zu informieren. Unter die mitzuteilenden Veränderungen fallen
sowohl plötzlich eintretende als auch geplante und in der Zukunft liegende
gravierende Ereignisse.

Der Leistungserbringer schließt mit den einzelnen Leistungsberechtigen ei-
nen Betreuungsvertrag. Der Betreuungsvertrag wird vor Beginn einer Maß-
nähme abgeschlossen. Das BremWoBeG findet Anwendung.

Die direkten personenbezogenen Leistungen (Kontaktzeiten) bestehen aus
den Förder- und Unterstützungsleistungen, die im direkten Kontakt mit dem
/ der Leistungsberechtigen erbracht werden. Die Ausgestaltung der Hilfen
entspricht den im Begutachtungsinstrument aufgeführten Lebensberei-
chen/Hilfebereichen.

Zu den indirekten Leistungen gehören die Förderung und Pflege von Kon-
takten zu Angehörigen sowie Personen des unmittelbaren Wohnumfeldes,
die Zusammenarbeit mit gesetzlichen Betreuern, mit niedergelassenen Arz-
ten, Kliniken und psychiatrischen Behandlungszentren sowie anderen ex-
ternen Fachkräften und Kooperationspartnern, mit Ämtern und Behörden
sowie die Beteiligung an der Begutachtung und Hilfeplanung und deren
Fortschreibung einschl. der Erstellung von Entwicklungs-A/erlaufsberichten,
Teilnahme an Fallkonferenzen sowie Fahrten und Wegezeiten.

Zu den sonstigen Leistungen gehören insbesondere
• Organisation und Leitung des Dienstes, Fall-, Teambesprechungen, Ar-

beitskreise etc.
• Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
• Fortbildung und Supervision
• Qualitätssichernde Maßnahmen.
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4.6 Leistungsaus-
schluss/ Berück-
sichtigung anderer
Leistungen

Zu den Leistungen des Betreuten Wohnens gehören nicht Leistungen, für
die andere Leistungsträger zuständig sind. Die Leistungserbringer unter-
stützen die Leistungsberechtigten bei der Beantragung weiterer Leistun-
gen, auf die diese einen Anspruch haben.

5. Personal

5.1 Allgemeine Anfor-
derungen an die
personelle Ausstat-

tung

Die Personalausstattung richtet sich nach den in quantitativer und qualitati-
ver Hinsicht erforderlichen Unterstützungsleistungen.

Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass im Rahmen von Tatigkei-
ten mit Kontakt zu Leistungsberechtigten nur Personen beschäftigt oder
vermittelt werden, die nicht wegen einer der in § 75 Abs. 2 SGB XII ge-
nannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck
hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass und in regelmäßi-
gen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein erweitertes Führungszeugnis
nach § 30a Abs. 1 des Bundeszentralregisters vorlegen zu lassen, welches
nicht älter als drei Monate ist. Unbeschadet dessen hat der Leistungser-
bringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm be-
kannt wird, dass gegen eine solche Person wegen des Verdachts, eine sol-
ehe Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafverfolgung eingelei-
tet worden sind. Diese Regelungen betreffen auch Ehrenamtliche und
Praktikanten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit die Möglichkeit des Aufbaus
von Abhängigkeits-, Macht- und Vertrauensverhältnissen haben.
Mit der Erfüllung der o.g. Anforderungen sind die Arbeitgeberpflichten in
dieser Hinsicht ausreichend erfüllt.
Die fristgerechtete Vorlage der erweiterten Führungszeugnisse ist in den
Qualitätsberichten zu bestätigen.

Die Leistungserbringer haben darüber hinaus ein Konzept zum Schutz der
Leistungsberechtigten vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt und des
Missbrauchs zu entwickeln und umzusetzen.

5.2 Unterstützungsper-
sonal

Die Unterstützung erfolgt überwiegend durch Fachkräfte wie Z.B. Sozialpä-
dagoginnen und -Pädagogen, Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger, Er-
zieherinnen und Erzieher, Pflegefachkräfte, Ergotherapeutinnen und -thera-
peuten sowie Mitarbeitende, die über eine vergleichbare Qualifikation verfü-
gen. Der Anteil der Nichtfachkräfte mit Zielgruppenerfahrung soll 20% nicht
überschreiten. Im Rahmen des Anteils der Fachkräfte soll ein angemesse-
ner Einsatz an Sozialpädagoginnen und -Pädagogen erfolgen.

5.3 Anzahl Unterstüt-
zungspersonal

Die Anzahl der Personalstellen für die Unterstützung richtet sich nach der
Anzahl der Leistungsberechtigten in den jeweiligen Hilfebedarfsgrup-
pen.(HBG)

Hilfebedarfsaruppe
1
2
3
4
5

Personalschlüssel
1 zu 10,14
1 zu 4,76
1 zu 2,64
1 zu 1,47
1 zu 1,01

Der Personalschlüssel bezieht sich immer auf Vollzeitstellen. Eine Vollzeit-
stelle definiert sich nach der beim Leistungserbringer des Betreuten Woh-
nens für eine Vollzeitkraft tarif- oder arbeitsvertraglich geltenden wöchentli-
chen (Brutto-) Arbeitszeit. Die (Brutto-)Arbeitszeit je Vollzeitstelle darf je-
doch eine wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden nicht unterschreiten.

Die den Hilfebedarfsgruppen hinterlegten Personalschlüssel enthalten alle
direkten und indirekten Leistungszeiten sowie die üblichen Ausfallzeiten
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5.4 Rufbereitschaft

5.5 Tagesstruktur

5.6. Fachliche Lei-
tung/Koordination

5.7 Hauswirtschaft/
Reinigung

5.8 Haustechnik

5.9 Geschäftsführung
und allgemeine Ver-
waltung

6. Räumliche und
sachliche Ausstat-
tung (Betriebsnot-
wendige Anlagen)

7. Qualität

durch Urlaub, Krankheit, Fortbildung etc. Die direkten Zeiten gelten als Ori-
entierungswerte:

HilfebedarfsaruDpe
1
2
3
4
5

Direkte personenbezoaene Leistungen
1,81 Std. pro Woche
4,43 Std. pro Woche
8,44 Std. pro Woche

15,55 Std. pro Woche
22,78 Std. pro Woche

Vereinbarungen über Rufbereitschaften können in begründeten Fällen im
Rahmen von Einzelverhandlungen in Abstimmung mit der Fachbehörde ge-
schlössen werden.

Arbeit und Beschäftigung sind keine Leistungen des Betreuten Wohnens.

Die fachliche Leitung/Koordination umfasst die fachlich-pädagogische Lei-
tung sowie die Koordination und Qualitätssicherung der Leistungserbrin-
gung.

Umfasst in Wohnangeboten in Gruppen die notwendigen Leistungen zur
Pflege der gemeinschaftlich genutzten Räumlichkeiten und Ausstattungs-
gegenstände.

Umfasst in Wohnangeboten in Gruppen die notwendigen Leistungen zur In-
standsetzung und -haltung der gemeinschaftlich genutzten Räumlichkeiten
und Ausstattungsgegenstände.

Zu gewährleisten ist eine ordnungsgemäße und an den Grundsätzen der
Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausgerichtete Ge-
schäftsführung und Verwaltung.

Vorzuhalten ist die notwendige räumliche und technische Ausstattung für
Leitung, Koordination, Verwaltung und (mobilen) Einsatz der Unterstüt-
zungskräfte.

Bei Wohnangeboten in Gruppen gehören ggfs. auch die Ausstattung von
gemeinschaftlich genutzten Räumen (z. B. Gemeinschaftsküche, Gruppen-
räum u. ä.) und damit verbundenen technischen Vorrichtungen und Anla-
gen zum Leistungsumfang.

Strukturqualität
• Einhalten aller Verträge und gesetzlicher Auflagen
• Vorliegen eines Betreuungsvertrages,

• Unterstützung auf der Basis eines schriftlichen Konzeptes
• regelmäßige Falibesprechungen, bedarfsgerechte Team- und Fallsu-

pervision u. bedarfsgerechter Fort- und Weiterbildung
• Kooperation im Versorgungssystem

Prozessqualität
• Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung, Fortschreibung, Dokumentation

und Koordination des individuellen Hilfeplanes unter Einbeziehung der
Betroffenen, seiner Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen

• flexible und bedarfsgerechte Dienstplangestaltung

Ergebnisqualität
• Grad der Zufriedenheit der Leistungsberechtigten
• regelmäßige Überprüfung und Reflexion des Zielerreichungsgrades ge-

maß der individuellen Hilfeplanziele

• Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung der Maß-
nahmen
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8. Vergütung Die Leistungen des Betreuten Wohnens werden vergütet

a) nach Hilfebedarfsgruppen gewichtete Maßnahmepauschalen zur
Abgeltung der sich aus den jeweiligen Betreuungsschlüsseln erge-
benden direkten und indirekten Leistungszeiten und zur anteiligen
Deckung des sonstigen, der Unterstützung nicht direkt zurechenba-
ren Leistungsaufwands für Leitung, Verwaltung und Sachmittelein-
satz,

b) durch eine Grundpauschale zur anteiligen Abdeckung der Leistun-
gen für Geschäftsführung, Verwaltung und Sachmitteleinsatz, so-
weit nicht durch a.) erfasst,

c) durch einen Investitionsbetrag zur Abdeckung der Kosten, die sich
aus der Anschaffung, Nutzung und Erhaltung der Anlagen und
Ausstattungen, soweit sie nicht dem individuellen Wohnen zuzu-
rechnen sind, ergeben.


